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Verordnung  der   Marktgemeinde  Nenzing  

BEBAUUNGSPLAN  NENZI NG  2012 

 

1.  Geltungsbereich  

Der Bebauungsplan für das Ortsgebiet Nenzing gilt für die rot umrandeten Baukern-, 

Baumisch-  Bauwohn-  und Baubetriebsgebiete  Kategorie I  gemäß rechtsgültigem 

Flächenwidmungsplan.  

Plangrundlage ist der derzeit rechtsgültige Flächenwidmungsplan. 

Mit Inkrafttreten dieses Bebauungsplanes Nenzing 2012 sind der Teilbebauungsplan 

westlich der Meng 2008, der Teilbebauungsplan östlich der Meng  2006 und der 

Teilbebauungsplan Simmesgasse ï Im Winkel 2004 nicht mehr rechtsgültig. 

Die Lage und Begrenzung der jeweiligen Baugebiete siehe im Plan ĂMarktgemeinde 

Nenzing, BEBAUUNGSPLAN  NENZING  2012ñ. 

 

 

2. Bebauungs bestimmungen  

2.1.  Höchstgeschoßzahl, Maß der baulichen Nutzung, Höhe der Bauwerke  

In diesem Gesamtbebauungsplan werden folgende grundsätzliche Bebauungs-

bestimmungen unter Berücksichtigung der im Plan dargestellten Bebauungsgebiete 

und Zielvorstellungen (siehe Erläuterungen) festgelegt:  

¶ Natürliches Gelände  -  für die Berechnung der unterirdischen und oberirdischen 

Geschosse, der Höchst-, Gesamtgeschossfläche, Baunutzungszahl, mittlere max. 

Traufenhöhe und der max. Gebäudehöhen beim Flachdach ist in Abänderung zur 

Begriffsbestimmung lt. BBV, LGBl. Nr. 29/2010 das natürliche Gelände 

maßgebend. 

Natü r l i c hes  Ge lände:  die bestehende natürliche Oberfläche des Geländes an der Außenwand. 

¶ Max. Baunutzungszahl (max. BNZ)  

Die max. BNZ wird unter Berücksichtigung der Nutzung 

- Wohnnutzfläche größer 80 % und 
- Wohnnutzfläche kleiner/gleich 80 %   

und der Art der Bebauung (Raumplanungsgesetz § 32) 

- offene Bebauung 
- halboffene  und geschlossene Bebauung 

festgelegt.  

Die Baunutzungszahl (BNZ) gibt das Verhältnis der zulässigen Gesamtgeschossfläche zur 

Nettogrundfläche (NGF) nach folgender Formel an: 

BNZ =  100 x    Gesamtgeschossfläche/Nettogrundfläche 



B E B A U U N G S P L A N  N E N Z I N S  2 0 1 2 ,  N e n z i n g ,  G V  B e s c h l u s s   1 1 . 1 2 . 2 0 1 2  -  V E R O R D N U N G                                                  Seite 3 
R A U M P L A N U N G   D I   G E O R G   R A U C H  

¶ Höchstgeschosszahl (HGZ)  

Die Höchstgeschosszahl wird festgelegt für 
-  Dächer mit einer Dachneigung größer gleich 25° und  

  -  Dächer mit einer Dachneigung kleiner 25° 

HGZ Höchstgeschosszahl, das ist die Zahl der höchstens zulässigen Geschosse  
(BBV § 6 Abs.2 a), Berechnung der HGZ gemäß BBV § 6 Abs.4. Weiters ist für die Ermittlung der 

Geschosszahl das natürliche Gelände maßgebend. 

 

¶ Mittlere max. Traufenhöhe  (TH) und Gebäudehöhe (GH) beim Flachdach und 

Pultdach an der Außenwand vom natürlichen Gelände in Meter  

Festlegung der mittleren max. Traufenhöhe und Gebäudehöhe beim Flachdach 

und Pultdach im BM2, BW2,BML2,  BM3, BW3, BM4, BW4, BW5a und BW5b. 

Diese mittlere Traufenhöhe und mittlere Gebäudehöhe beim Flachdach errechnet sich aus dem 

Durchschnitt der Traufenhöhen bzw. Gebäudehöhen an den 2 höchsten Gebäudeeckpunkten, 

gemessen in Meter vom  na tü r l i chen  Ge lände  a n der Außenwand (Fußpunkt gemäß 

Baugesetz §5 Abs.4) bis zum schattenwerfenden Punkt gemäß Baugesetz §5 Abs.3. Als Außenwand 

gilt Vlbg. Baugesetz §5 Abs.2.  Maßgeblich ist die höchste durchschnittliche Traufenhöhe bzw. 

Gebäudehöhe beim Flachdach. Die durchschnittliche maximale Traufenhöhe und Gebäudehöhe 

beim Flachdach darf nicht überschritten werden. 

Bei gegliederten Baukörpern (z.B. Terrassenwohnanlagen, Penthaus) erfolgt die Berechnung auf 

Basis der 2 höchsten Gebäudeeckpunkte jedes höhenmäßig abgesetzten Baukörpers. 

¶ Für die Berechnung der Gesamtgeschossfläche (GGF) gilt lt. BBV, LGBl. Nr. 

29/2010 nachstehende Bestimmung:  

Ges am tgesc hoss f l äc he : die Summe aller Geschossflächen ï gemessen in 1,50 m über dem 

Fußboden; Außenwände, Dachkonstruktionen einschließlich der Dachhaut, Balkone sowie 

ausschließlich über den Balkon zugängliche nicht konditionierte Abstellräume, Loggien, 

Laubengänge u. dgl., innen liegende Flächen, die der Erschließung von Wohnungen in Häusern mit 

mehr als drei Wohnungen dienen, sowie über dem Gelände liegende Fahrradabstellräume sind in die 

Gesamtgeschossfläche  n i c h t  e i n z u r e c h n e n .  

Bei den Geschossen sind nur die über dem natürlichen Gelände liegenden Geschossflächen ï 

gemessen in 1,50 m  unter dem darüber liegenden Fußboden ï einzurechnen (BBV §2j). 

 

Bemessungsgrundlage  insbesondere für die Baunutzungszahl, Geschosszahl und 

Gesamtgeschossfläche ist die Baubemessungsverordnung  ï BBV, Vbg. Lgbl. Nr. 

29/2010 i.d.g.F. 

 

Plandarstellung  

Die Baugebiete, für die die maximale Baunutzungszahl, die Höchstgeschosszahl und die 

maximale Traufenhöhe bzw. Gebäudehöhen festgelegt werden, sind im beiliegenden 

Plan   

ĂB E B A U U N G S P L A N   N E N Z I N G   2 0 1 2 ñ, als Bestandteil dieser Verordnung, 

dargestellt. 

Baugebiete    

Für die im Plan abgegrenzten Baugebiete gelten folgende Festlegungen 
(siehe nachfolgende Tabelle und weitere Bestimmungen): 
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Tabelle Marktgemeinde  Nenzing        Gemeindevertretungsbeschluss 

  BEBAUUNGSPLAN  NENZING  2012         11. 12. 2012 
                  

zu 2.1. Gescho sszahl, Höhe der Ba uwerke, Baunutzungszahl     
        

Nr. Bez. Baugebiet  
Art der 

Bebauung  
HGZ 1) 

mittlere max. 
TH u. max. 
GH beim 

Flachdach  

BNZ   
1)

 BNZ 
1)

 Hinweise zu sonstigen besonderen 
Bestimmungen  gilt für BW, BM + 

BK 
gilt für BK  + BM 

mit mit mit   

     
Dachneigung 

unter 25°  
Dachneigung   

größer gleich  25° 

vom natürlichen 
Gelände bis zum 

schattenwerfenden 
Punkt 

WOHNNUTZUNG MISCHNUTZUNG im jeweiligen Baugebiet 

    
 

Wohnnutzfläche 
größer 80% 

Wohnnutzfläche 
kleiner 80% 

  

          

BK 1  
BM 1  

Zentrum - Kerngebiet 
Offene, halboffene 
und geschlossene 
Bebauung  

3 3,5 keine Bestimmung 65 75 
2.5. Mindestgescho sszahl                                                     
2.7. Baugrundlagenbestimmung  

BK 2 
BM 2  
BW 2 
BML 2 

Zentrumsnähe - intakte dörfliche 
Struktur 

Offene, halboffene 
und geschlossene 
Bebauung  

nicht zulässig  3 7,5m 60 60 
2.3. Dachform                                           
2.5. Mindestgescho sszahl                                  
2.7. Baugrundlagenbestimmung  

BM 3  
BW 3 

Hauptwohngebiete ï Zentrums-
nähe - dichte Bebauung 

Offene, halboffene 
und geschlossene 
Bebauung  

3 3 8,0m 55 55 2.7. Baugrundlagenbestimmung  

BM 4  
BW 4 

Wohngebiet -dörfliche Struktur 
Offene, halboffene 
und geschlossene 
Bebauung  

2 OG + 1/2 
UG 

2,5 7,5m 50 50 
2.4. Max. Gesamtgesch ossfl. / 
Gebäude  

BW 5a Wohngebiet in Rand- / Hanglage 
Offene und 
halboffene 
Bebauung  

2 OG + 1 
UG  

2 OG + 1 
UG  

7,5m 45 nicht zulässig 
2.4. Max. Gesamtgescho ssfl. / 
Gebäude  

BW 5b 
Wohngebiet in Rand- / steiler 
Hanglage 

Offene Bebauung  
2 OG + 1 

UG 

2 OG + 1 
UG  

8,5m 45 nicht zulässig 2.4. Max. Gesamtgescho ssfl. / 
Gebäude  

BM 6a 
Dienstleistung, Gewebe / zentrale 
Lage  

Offene, halboffene 
und geschlossene 
Bebauung  

3OG + 1UG 3OG + 1UG  keine Bestimmung 55 75  

BM 6b 
Gewerbliche Nutzung - 
Baumischgebiet 

Offene, halboffene 
und geschlossene 
Bebauung  

2 für Geb. mit 

Wohnnutzung 
2,5 2)

f.Geb. mit 

Gewerbenutzung 

3 keine Bestimmung 45 55  

BB I 7  
Betriebsgebiet mit 
Dienstleistungs- und 
Gewerbenutzung 

Baugrundlagenbestimmung  nicht zulässig nicht zulässig 2.7. Baugrundla genbestimmung  

         

 
HGZ = Höchstgeschosszahl  BNZ  =  Baunutzungszahl   OG = oberirdisches Geschoss 1)

 Berechnung der HGZ u. BNZ gemäß Baubemessungsver-   

UG  = unterirdisches Geschoss gemäß BBV  max.TH  =maximale Traufenhöhe GGF = Gesamtgeschoßfläche    ordnung und Einhaltung d. baugesetzlichen Bestimmungen 

2)     
die HGZ von 2,5 Geschossen für Gebäude mit Gewerbenutzung gilt nur, wenn die Raumhöhe im Erdgeschoss über 3m geplant ist.

 GH  = max. Gebäudehöhe beim Flachdach an der 
Außenmauer 
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2.2.   Bestehende Bauten ï Umbau  

Beim Umbau eines bestehenden Gebäudes (Altbau) gilt nicht die auf dem Grund-

stück zugelassene Baunutzungszahl, sondern die bestehende Gesamtgeschoß-

fläche, wenn der Baukörper in seinem Ausmaß im Wesentlichen erhalten bleibt. Die 

bestehende Gesamtgescho ssfläche  kann für Umbauten und Verbesserungsmaß-

nahmen einmal über den Bestand hinaus, bis zu 10% von der zulässigen Gesamt -

gescho ssfläche überschritten  werden, sofern ein solches Bauvorhaben den 

baugesetzlichen Bestimmungen und den öffentlichen Interessen nicht widerspricht. 

2.3.  Dachform , Dachaufbauten  

Im Interesse der Erhaltung des Ortsbildes sind im BM 2, BW 2 und BML 2  für den 

Hauptbaukörper nur Sattel -, Walm- und Krüppelwalm dächer mit einer 

Dachneigung von mindestens 25° zuläss ig . Dachaufbauten wie z.B. Gaupen sind 

nur dann zulässig, wenn ihre Länge insgesamt nicht mehr als 30% der ihnen 

zugeordneten Gebäudeansichtseite beträgt. Für untergeordnete Baukörper sind auch 

andere Dachformen zulässig, wenn sich das Bauwerk gemäß Baugesetz §17 in die 

Umgebung einfügt. 

Bei Gebäude n mit Penthausbebauung sind für den Hauptbaukörper nur 

Flachdächer zulässig.  

Auf  Dächern mit Dachneigungen steiler gleich 20°sind Solar - und Photovoltaik -

anlagen in die Dachfläche zu integrieren  bzw. unmittelbar auf die Dachfläche zu 

errichten . Aufgeständerte Anlagen sind auf Dächer mit Dachneigung steiler gleich 

20° nicht erlaubt.  

Auf Flachdäche rn und Dächer n mit einer Dachneigung kleiner 20°dürfen Solar - 

und Photovoltaikanlagen max. 1,2m hoch  sein (über der Dachfläche). Über dem 

Dach aufgebaute Solar- und Photovoltaikanlagen müssen mindestens 1,5 m 

innerhalb der Außenmauern aufgestellt werden. 

2.4.  Maximale Gesamtgescho ss fläche pro Gebäude  

Im BM 4 und BW4  darf die Gesamtgeschossfläche je Wohngebäude in offener 

Bebauung max. 500 m² , in halboffener Bebauung oder geschlossener Bebauung 

max. 250 m²   betragen.  

Im BW 5a und BW 5b  darf die Gesamtgeschossfläche je Wohngebäude in offener 

Bebauung max. 400 m², in halboffener Bebauung oder geschlossener Bebauung 

max. 200 m²   betragen. 

Zukünftige Grundstücksteilungen müssen diese Bestimmungen im Zusammenhang 

mit der Festlegung der max. Baunutzungszahl berücksichtigen. 

2.5. Mindestgescho ss zahl  

Für die Baugebiete BK 1, BM 1, BM 2 und BW  2 beträgt die Mindestgescho sszahl 

für die Hauptbaukörper gemäß BBV §6c  2 Geschoss e.  
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2.6.  Stel lplätze  

Bei Gebäuden und Wohnanlagen mit mehr als 7 Wohnungen pro Baugrundstück sind 

alle erforderlichen Einstellplätze in unterirdischen Garagengeschossen zu errichten. 

Auf Grund der bestehenden Grundwassersituation gelten diese Bestimmungen - alle 

erforderlichen Einstellplätze in unterirdischen Garagengeschossen zu errichten  - für 

die Baugebiete nördlich der Bahnlinie nicht. 

Für Gebäude mit Mischnutzung gelten für die gewerblich genutzten Bereiche die 

Bestimmungen der Vlbg. Stellplatzverordnung LGBl 31/1976, 37/1995, 65/2001 

i.d.g.F  

2.7. Baugrundlagenbestimmung für die Baugebiete BK1 , BM1   
  (Zentrum) , BM 2, BW2 , BML2 , BB I  7 und für geplante Gebäude mit  

  einer  Gesamtgescho ss fläche größer 500 m²  im BM3 und BW3  

Für die Baugebiete BK 1, BM1, BM 2, BW 2, BWL2, BB I 7 sowie für geplante 

Gebäude mit einer Gesamtgeschossfläche größer gleich 500 m² pro Baugrundstück 

im BM3, BW3, muss im Interesse der örtlichen Raumplanung und zum Schutz des 

Landschafts- und Ortsbildes vor der Einbringung eines Bauantrages für Vorhaben 

nach § 18 Abs. 1 lit. a (Baugesetz LGBl. Nr. 52/2001) bei der Behörde ein Antrag auf 

Baugrund lagen bestimmung  gemäß § 3 Baugesetz gestellt werden. 

2.8. Fassadenfarbe, Dachfarbe  

Die Fassaden sind hinsichtlich Materialwahl und Farbe so zu gestalten, dass unter 

Bezugnahme auf die bauliche Umgebung ein harmonisches Siedlungsgefüge 

entsteht. Sie sollen sich in die Umgebung, in der sie optisch in Erscheinung treten, 

einfügen. Nicht zulässig sind  für Fassaden grelle Farben insbesondere in blauen, 

violetten, roten, grünen und gelben Farbtönen.  

Die Dacheindeckung ist, mit Ausnahme von begrünten Dachflächen, in dunkler Farbe 

(ziegelrot, braun bis dunkelgrau) zu halten. Helle, grelle und glänzende 

Dacheindeckungen bzw. Farbtöne sind nicht zulässig.  

Gilt auch bei Sanierungsmaßnahmen und Umbauten bestehender Gebäude. 

3. Geländeverände rungen, Stützmauern , Bepflanzung  

3.1. Geländeveränderungen  

Das natürliche Gelände  darf  durch Aufschüttungen und Abgrabungen im Interesse 

des Orts- und Landschaftsbildes nicht wesentlich verändert werden . Sofern nicht 

die Baubehörde nach §3 Abs.5 des Baugesetzes Verfügungen über die Erhaltung 

oder Veränderung des Geländes trifft, soll die Geländeoberfläche dem Niveau der 

anstehenden Verkehrsflächen und der angrenzenden Grundstücksflächen ange-

glichen werden.  

Im Einreichplan sind das Naturgelände sowie die geplanten Aufschüttungen und 

Abgrabungen sowie die Höhenlage gemäß Baugesetz einzuzeichnen.   
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3.2.  Stützmauern , Einfr iedungen  

Zuläss ige Naturste instützmauerwerke paral le l  ver laufend zu 

öf fent l ichen St raßen s ind regelhaf tes und lagerhaf tes 

Bruchste inmauerwerk sowie unregelmäßiges und regelmäßiges 

Schichtenmauerwerk mit  Gewichtsbereich unter  2 50kg.  

(Abbildungen der zulässigen Mauerwerke siehe im Bericht ï Erläuterung). 

Flussbauähnliche Natursteinstützmauern mit Gewichtsbereich über 200kg  wie z.B. 

Steinschüttungen, Steinwurf, Steinschlichtung und Steinsatz  sind  im gewidmeten 

Baugebiet parallel verlaufend zu öffentlichen Straßen und im verkehrsrelevanten 

Nahbereich der Verkehrsfläche zum  Schutz des Orts- und Landschaftsbildes nicht 

zulässig.  

In allen anderen zulässigen Fällen sind flussbauähnliche Natursteinstützmauern mit 

geeigneten Maßnahmen nach dem Stand der Technik dauerhaft zu begrünen bzw. zu 

bepflanzen.  

Im BW5a und BW5b dürfen anzeige- und bewilligungspflichtige Stützmauern 

entlang von öffentlichen Verkehrsflächen - gemessen vom angrenzenden 

Straßenniveau - max. 1,80m hoch sein, sofern eine solche Stützmauer den 

baugesetzlichen Bestimmungen und den öffentlichen Interessen (z.B. Schutz des 

Ortsbildes, Verkehrssicherheit) nicht widerspricht. 

In allen Baugebieten müssen anzeige- und bewilligungspflichtige Mauern und 

Einf r iedungen von 1,2 b is  1,8m Höhe entlang von  

Á öffentlichen Straßen mindestens 0,40m  von der Grundstücksgrenze und 

Á entlang der L190 mindestens 0,70m  von der Grundstücksgrenze 

zurückversetzt errichtet werden, sofern eine solche Einfriedung den baugesetzlichen 

Bestimmungen und den öffentlichen Interessen und der Verkehrssicherheit (z.B. 

Schutz des Ortsbild, Ausfahrts-, Kreuzungsbereich) nicht widerspricht. Die 

Höhenangaben werden berechnet vom angrenzenden Straßenniveau. 

Einfriedungen und Mauern über 1,80m sind  entlang von öffentlichen Straßen nicht 

zulässig. 

3.3.  Bepflanzung  

Bei Baumpflanzungen sind Obst- oder Laubbäume der heimischen Flora zu 

verwenden. Die Pflanzung von Nadelbäumen ist im gewidmeten Gebiet nicht 

erwünscht. Als Hecken sollten heimische Sträucher verwendet werden. 

4.  Ausnahmen  

Vor Erteilung von Ausnahmebewilligungen gemäß Raumplanungsgesetz § 35 hat der 

Gemeindevorstand, bzw. die Gemeindevertretung, den Bauausschuss und/oder 

einen Sachverständigen für Fragen der Raumplanung bzw. Baugestaltung zu hören. 

* * * * * * *
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